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ihrer historischen Mission zu berau
ben. Man versucht, die Frühschrif
ten von Marx seinen nachfolgenden 
Werken entgegenzustellen und auf 
diese Weise die E.stheorie ohne die 
marxistische Analyse der bürgerli
chen Gesellschaft und die Begrün
dung der historischen Rolle des Pro
letariats zu interpretieren und auf 
diesem Wege den Marxismus zu ver
fälschen.

Entnazifizierung: Grundforde
rung des —*• Potsdamer Abkommens, 
das u. a. die Beseitigung des faschi
stischen Ungeistes, aller nazistischen 
Gesetze, Einrichtungen und Organi
sationen sowie die Entfernung aller 
Nazis aus verantwortlichen Stellen, 
die Bestrafung der Förderer und 
Nutznießer der Naziherrschaft und 
der an ihren Verbrechen beteiligten 
Personen verlangte. Durch Gesetze 
und Direktiven des Alliierten Kon
trollrates bestanden einheitliche Be
stimmungen für die E. in ganz 
Deutschland. In der damaligen so
wjetischen Besatzungszone wurde 
durch die Entmachtung der Nazi- 
und Kriegsverbrecher der —>- Faschis
mus mit der Wurzel ausgerottet. Die 
von den Parteien des antifaschi
stisch-demokratischen Blocks am 
30. 10. 1945 aufgestellten Richtli
nien für die E. unterschieden zwi
schen aktiven Nazis und sog. Mit
läufern, die sich durch ehrliche Ar
beit für den Wiederaufbau bewähren 
konnten. Bis zur Auflösung der 
E.skommissionen im März 1948 
wurden rd. 520 000 Faschisten, Mili
taristen und Kriegsverbrecher zur 
Verantwortung gezogen. In den von 
den imperialistischen Westmächten 
besetzten Gebieten Deutschlands 
wurden die für die faschistische Ent
wicklung verantwortlichen Kräfte 
(Monopolkapitalisten, Großgrund
besitzer, Generale und hohe Verwal
tungsbeamte) der Verantwortung 
entzogen; ihr Einfluß wurde nicht 
beseitigt. Dadurch konnten Nazi- 
und Kriegsverbrecher in der BRD

bald wieder hohe Positionen, vor al
lem in Armee und Polizei, Geheim
dienst und Justiz, besetzen und neo
nazistische Organisationen ihr Un
wesen treiben (—* Neofaschismus).

Entspannungspolitik: Politik zur 
Verwirklichung der —* friedlichen 
Koexistenz in den Beziehungen von 
Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung. Der Begriff E. fin
det umfassende Anwendung und 
Anerkennung seit dem Ende der 
60er Jahre, dem Beginn der Periode 
der Überwindung des —<• kalten 
Krieges und der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen den soziali
stischen und den imperialistischen 
Staaten auf dem Boden der friedli
chen Koexistenz. Die E. ist auf die 
Überwindung des kalten Krieges 
und den Übergang zu normalen, 
gutnachbarlichen und gegenseitig 
vorteilhaften Beziehungen zwischen 
den Staaten unterschiedlicher Ge
sellschaftsordnung im Interesse der 
Erhaltung des Friedens und der Stär
kung der internationalen Sicherheit 
gerichtet. Sie beinhaltet die Bereit
schaft, Differenzen und Streitigkei
ten nicht mit den Mitteln der Andro
hung oder Anwendung von Gewalt, 
sondern durch Verhandlungen 
friedlich beizulegen. Die E. zielt auf 
die Errichtung eines durch gegensei
tiges Verstehen und Vertrauen ge
kennzeichneten Verhältnisses zwi
schen den Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung ab. Sie be
rücksichtigt hierbei die souveränen 
Rechte und legitimen Interessen der 
Staaten, unabhängig von deren Ge
sellschaftsordnung. Die E. fand bis
her ihren positiven Niederschlag in 
zahlreichen zur Einhaltung und An
wendung der Prinzipien der friedli
chen Koexistenz verpflichtenden 
Verträgen und Übereinkommen 
zwischen sozialistischen und kapita
listischen Staaten. Gegenwärtig be
steht das Erfordernis, den dadurch 
erreichten Stand der politischen Ent
spannung gegenüber der durch die


